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8. DEZEMBER 2024
16:00 UHR

JAHRESKONZERT

MV Jungingen

TURN- UND FESTHALLE
JUNGINGEN € 8,-

ZZERT

EINLASS AB 15:30 UHR

Liebe Musikfreunde,

wir  laden Sie herzl ich zu einem besonderen Konzertnachmittag ein – mit
neuem Dirigenten,  neuem Klang und neuen Uniformen!

Seit Juli leitet Hilger Huntgeburth den Musikverein Jungingen und hat
mit uns ein aufregendes Programm einstudiert. 

Musikalisch geht es auf eine spannende Reise: von kraftvollen Rhythmen
über rockige Stücke bis zu modernen Klängen ist al les dabei.

Genießen Sie Musik,  Emotionen und neue Eindrücke –
wir freuen uns auf Sie!

Ihr Musikverein "Eintracht"  Jungingen
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Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. 
Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. 
Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am:  

Donnerstag, dem 12.12.2024 
von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Turn- und Festhalle, Neuer Weg 10 
72393 Burladingen-Ringingen 

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Termine 
finden Sie online unter: terminreservierung.blutspende.de oder über die Smartphone-Apps. 

Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie 
Service-Hotline 0800 - 11 949 11. 

Der DRK-Blutspende-Dienst bittet 
dringend zur Blutspende! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

als Blutspender Leben zu retten was kann wichtiger sein? Es kostet etwas Überwindung, es kostet etwas Zeit – 
aber es ist so wichtig! Im Fall der Fälle für jeden von uns. Setzen Sie deshalb ein deutliches Zeichen für 
Nächstenliebe und Solidarität: mit Ihrer Blutspende!  

Es gibt bereits viele Blutspender in Jungingen. Suchen Sie also Kontakt und bilden  
Fahrgemeinschaften – in der Gruppe fällt es umso leichter. 

 
Oliver Simmendinger 
Bürgermeister 
Oliver Simmendinger
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Ach was?!

 

Gemeinsam unterwegs: Zollernalbkreis führt Mitfahrplatt-
form PENDLA ein
Machen Sie mit: Bieten Sie freie Plätze in Ihrem Auto auf Ar-
beits- und Freizeitwegen an oder fahren Sie bei jemandem mit. 
Damit sparen Sie bares Geld und entlasten Umwelt und Verkehr 
gleichermaßen. Je mehr Mitbürger PENDLA nutzen, desto mehr 
Fahrten überschneiden sich und bieten potenzielle Fahrgemein-
schaften – auch über den Zollernalbkreis hinaus in die Nach-
barlandkreise Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen und Tuttlingen.
Autos sind in Deutschland im Durchschnitt mit nur 1,2 Personen 
besetzt. In nahezu jedem Auto – egal ob auf dem Weg zur Arbeit 
oder in der Freizeit – gibt es freie Sitzplätze. Dies ist ein riesiges 
Potenzial, wenn es darum geht, Straßen zu entlasten, die Um-
welt zu schonen und das Klima zu schützen.
Um dieses Potenzial nutzen zu können, führt der Zollernalbkreis 
die Mitfahrplattform PENDLA ein. Für alle Bürger steht sie ab 
sofort kostenlos zur Verfügung: Einfach unter https://www.
pendla.com/ den Zollernalbkreis oder Ihre Heimatkommune im 
Zollernalbkreis auswählen und mit wenigen Klicks mitfahren:
 - Benutzerkonto auf PENDLA erstellen
 -  Fahrt eingeben:  

Start, Ziel und Fahrtzeiten
 - Mitfahrer auswählen
 - Gemeinsam fahren
Alternativ können Sie mit Ihrem Smartpho-
ne obenstehenden QR-Code scannen und 
analog vorgehen. Und das Beste: Die großen 
Dienststellen des Landratsamtes sind bereits als Schnellziele 
erfasst!
Mit dem Anschluss ans PENDLA-Netz haben automatisch alle 
25 kreisangehörigen Kommunen einen Zugang mit eigener 
PENDLA-Startseite erhalten. Ob Sie sich über die PENDLA-Zol-
lernalbkreisStartseite, oder der Ihrer Heimatkommune einwäh-
len, ist für den Fahrtwunsch oder das Fahrtangebot egal. Eintra-
gungen aller Unterseiten greifen auf die gesamte Plattform zu.

Amtliche Bekanntmachungen

E I N L A D U N G 
zur Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, 12. Dezember 2024 um 16:30 Uhr findet die 
nächste Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Jungingen im 
Gemeindesaal im Rathaus (unterer Eingang) statt. Hierzu ist die 
gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen. 

T A G E S O R D N U N G
Sitzung – öffentlicher Teil

01  Beratung und Beschlussfassung der Hebesatzsatzung - hier 
im Besonderen: Anpassung der Grundsteuerhebesätze nach 
der Grundsteuerreform

gez.
Oliver Simmendinger
Bürgermeister

Veranstaltungen

Was Wo Beginn
Do 12 Dez. Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung Gemeindesaal 16:30 Uhr 

So 15 Dez. Seniorenadventsfeier Gemeindesaal 14:00 Uhr

Do 19 Dez. Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung Gemeindesaal 19:00 Uhr

Sa 18 Jan Neujahrs - Bürgertreff 19:00 Uhr

Fr-
So

25-
27

Jul 2025 Wir feiern 950-Jahre Jungingen
Fest-Wochenende

Turn- u. 
Festhalle

Hinweis auf Veranstaltungen der Gemeinde oder unter deren Mitwirkung/Beteiligung.

Wann

Volkshochschule
Hechingen

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie 
unseren Newsletter abonnieren

oder auf Instagram vhshechingen folgen!

Scannen Sie den QR-Code, um das 
aktuelle vhs-Programm einzusehen: 

Entdecken Sie das vielfältige 
Weiterbildungsangebot in 
Hechingen, Rangendingen 
und Jungingen!

Offen, unabhängig, erschwinglich:
Über 600 Veranstaltungen und Kurse  
pro Jahr

• Gesellschaft, Umwelt, Kultur
• Gestalten
• Gesundheit
• Sprachen
• Beruf und Karriere
• Grundbildung
• Junge vhs

SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN
IM NOTFALL
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst

112
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Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung – AbwS)
Änderungssatzung (11. Änderung) – beschlossen am 28.11.2024

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 2 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Jungingen am 28.11.2024 folgende Änderung der 
genannten Satzung – zuletzt geändert am 24.11.2023 – be-
schlossen:

§ 44
Höhe der Abwassergebühr

(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 41) sowie die Gebühr für sons-
tige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser 
oder Wasser 3,60 EUR.

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 42) beträgt je m² abfluss-
relevanter Fläche und Jahr 0,40 EUR.

§ 45
Höhe der Zählergebühr

(1)  Die Zählergebühr gemäß § 38 Abs. 2 richtet sich nach der 
Zählergröße der Wasserversorgung. Sie beträgt bei einer 
Nenngröße von:

Dauerdurchfluss 
(Q3)

2,5 und  
4 m³/h

6,3 und  
10 m³/h

16 m³/h 25 m³/h

Nenndurchfluss 
(Qn)

21,5 und 
2,5 m³/h

3,5 und  
5 (6) m³/h

10 m³/h 15 m³/h

EUR/Monat 12,- 24,- 36,- 48,-

§ 54
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Ausgefertigt!
Jungingen, den 28.11.2024

gez.
Oliver Simmendinger
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Satzung zur Änderung der Satzung  
über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die  
Versorgung der Grundstücke mit Wasser
(Wasserversorgungssatzung)
Änderungssatzung (11. Änderung) - beschlossen am 28.11.2024

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 2 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Jungingen am 28.11.2024 folgende Änderung der 
genannten Satzung - zuletzt geändert am 24.11.2022 - be-
schlossen:

§ 43 
Grundgebühr

1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erho-
ben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Dauerdurchfluss 
(Q3)

2,5 und 4 
m³/h

6,3 und  
10 m³/h

16 m³/h 25 m³/h

Nenndurchfluss 
(Qn)

21,5 und 
2,5 m³/h

3,5 und  
5 (6) m³/h

10 m³/h 15 m³/h

EUR/Monat 12,– 24,– 36,– 48,–

2)  Die Grundgebühr entfällt bei Bauwasserzählern oder sonsti-
gen beweglichen Wasserzählern.

3)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem 
der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig ausge-
baut wird, je als voller Monat gerechnet.

4)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen 
im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, 
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet.

5)  Der Einbau eines digitalen Wasserzählers ist beim turnusmä-
ßigen Zählerwechsel, bei rechtzeitiger Beantragung (mind. 3 
Monate im Voraus) möglich. Die Mehrkosten bei der Beschaf-
fung durch die Gemeinde werden dem Anschlussnehmer ein-
malig (bis zum Ablauf der gesetzlichen Eichfrist) mit einem 
Betrag von 50 € (netto) in Rechnung gestellt.

§ 44 
Verbrauchsgebühren

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-
menge (§ 45) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro 
Kubikmeter 3,00 €.

(2)  Abs. 1 gilt entsprechend, wenn ein Bauwasserzähler oder ein 
sonstiger beweglicher Zähler verwendet wird.

(3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzzähler 
festgestellt, beträgt die Gebühr pro Kubikmeter (m³) 3,00 € 
zzgl. der Grundgebühren gem. § 43.

Bei einem Grundstück und/oder Baulücke, die einen Anschluss 
an die Wasserversorgung über einen Wasserzähler haben, wird 
eine Grundgebühr des größten Wasserzählers zu Grunde gelegt.

§ 55 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Ausgefertigt!
Jungingen, den 28.11.2024

gez.
Oliver Simmendinger
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder auf Grund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

IMPRESSUM 

Amtsblatt der Gemeinde Jungingen
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Jungingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister Oliver Simmendinger, Lehrstraße 3,  
72417 Jungingen, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Der Textteil des Amtsblattes wird zusätzlich im Internet veröffentlicht.

Fragen zur Zustellung:G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Mer-
klinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an Wochenenden/Feiertagen
abends ab 19.00 bis 8.00 Uhr morgens
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,-  
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos)
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für nicht 
gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erfor-
derlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 an-
gefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei 
Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Allgemeine Notfallpraxis Balingen
Zollernalb Klinikum
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 bis 20.00 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 bis 18.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 0761 12012000

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117
Die Kindernotfallsprechstunde am Klinikum in Albstadt wurde 
2023 eingestellt. Die allgemeinen Notfallpraxen in Albstadt und 
Balingen bleiben weiterhin bestehen.

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Tübingen:
Kinder Notfallpraxis Tübingen
Universitätsklinikum Tübingen, 
Klinik für Kinder und Jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 10.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Reutlingen:
Kinder Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage 9.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr

Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis 
Villingen-Schwenningen:
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 19.00 - 21.00 Uhr
Fr. 18.00 - 21.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 9.00 - 21 Uhr

HNO-Bereitschaftsdienst
Tel. 116117
Samstag, Sonn- und Feiertag, 9.00 - 19.00 Uhr
HNO-Notfallpraxis Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5

Gynäkologischer Notdienst/Geburtshilfe
Kreisklinik Balingen
Tel. 07433 9092-0

Unfallrettungsdienst
Deutsches Rotes Kreuz, Tel. 112 oder 19222

Sozialstationen
Sozialstation Hechingen und Umgebung e. V.
Tel. 07471 984860
Sozialstation St. Franziskus e. V.
Tel. 07475 91379

Pflegedienst
Sterbebegleitung/Trauerbewältigung
Hospizgemeinschaft Hechingen und Umgebung
Koordinatorin und Ansprechpartner:
Anna Hömens, Tel. 07471 9300125
a.hoemens-hospizgruppe@t-online.de
Hospizhandy 0159 04693741
Erwin Schäfer, Tel. 07471 93001-12
schaefer@skm-zollern.de
Zollernstr. 20, 72379 Hechingen

Tierärztlicher Notdienst
Den tierärztlichen Notdienst entnehmen Sie bitte den amtlichen 
Mitteilungen des Landratsamtes, den Tageszeitungen oder er-
fragen Sie ihn über Ihre Stammpraxis.

Apothekenbereitschaftsdienst
Donnerstag, 05.12.
Heidelberg-Apotheke Bisingen, Heidelbergstr. 22, 07476 - 8411

Freitag, 06.12.
Stadt Apotheke Balingen, Friedrichstr. 27, 07433 - 7071

Samstag, 07.12.
Bären-Apotheke Balingen, Jahnstr. 14, 07433 - 3270

Sonntag, 08.12.
Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstr. 4, 07477 - 8676

Montag, 09.12.
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31, 07433 - 15553

Dienstag, 10.12.
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2, Tel. 07476 - 1411

Mittwoch, 11.12.
Löwen-Apotheke Hechingen, Bahnhofstr. 7, 
Tel. 07471 - 9840800

Aktuelle Informationen

Schalldämpfer für die Jagd müssen  
gepflegt werden
Untersuchungen ergaben, dass die Reinigung und Pflege von 
Schalldämpfern immens sicherheitsrelevant ist.
Schalldämpfer bei der Jagd erfreuen sich anhaltender Beliebt-
heit. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie bieten besseren 
Schusskomfort und zusammen mit einem Gehörschutz wirken 
sie gegen Knalltraumata und beugen Lärmschwerhörigkeit vor. 
Auch der Jagdhund ist dadurch weniger Schusslärm ausgesetzt.
Wie bei allen technischen Neuerungen ergeben sich im Laufe 
der Zeit auch bei Schalldämpfern Erkenntnisse aus der Praxis. 
Bei zwei Unfällen, die sich jeweils bei Abgabe von Probeschüs-
sen durch die Jäger ereigneten, sind die Schalldämpfer zerbors-
ten, Fragmente und Knall verletzten dabei die Schützen.
Für das betroffene Schalldämpfer-Modell OR-60 der Firma 
Krontec läuft aktuell eine Rückrufaktion (www.krontec.de/
aktuelles/202-rueckruf-or60). Wie sich zudem bei der Unfallun-
tersuchung zeigte, spielten dabei Korrosionsschäden im Inneren 
eine maßgebliche Rolle. Insbesondere bei der Schussabgabe 
bei geringen Temperaturen, zum Beispiel im Winter, kommt es 
zur Kondensation der heißen Treibgase im kalten Schalldämpfer. 
Dem kann zwar durch Trocknung begegnet werden, allerdings 
kommt der Korrosionsprozess durch die vorhandene Feuchtig-
keit aus der Umgebungsluft nicht vollständig zum Erliegen.
Daher ist es wichtig, die korrosiven Rückstände zu entfernen 
bzw. den Schalldämpfer fachgerecht zu pflegen und zu handha-
ben. Hierbei sind die Herstellerangaben zu beachten, die ein re-
gelmäßiges Reinigen und Warten fordern. Dies erhält die techni-
sche Sicherheit und erhöht die Lebensdauer des Schalldämpfers.
Generell wird empfohlen, nach jedem Einsatz den Schalldämp-
fer von der Waffe zu demontieren und aufrechtstehend zu 
trocknen, um die Feuchtigkeit im Inneren zu entfernen. Da die 
Hersteller oft keine genauen Angaben zur maximalen Schuss-
belastung ihrer Schalldämpfer machen, wird außerdem zu einer 
regelmäßigen Inspektion des technischen Zustands durch einen 
sachkundigen Büchsenmacher geraten.
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Hinweise zum Umgang mit Schalldämpfern:
•  Die Laufreinigung an der Waffe erfolgt bei demontiertem 

Schalldämpfer.
•  Der Waffentransport erfolgt ebenfalls bei demontiertem Schall-

dämpfer, um mechanische Belastungen am Gewinde durch 
Stöße zu vermeiden.

•  Bei Serienschussabgaben sind die thermische Belastung zu 
begrenzen und die Herstellerangaben hierzu zu beachten.

•  Schalldämpfer verschleißen und sind daher regelmäßig durch 
einen Sachkundigen auf Schäden überprüfen zu lassen.

 
Die Beruflichen Gymnasien im Zollernalbkreis laden herzlich ein zu einem 

Informationsabend 

Der Weg zum Abitur 
an den Beruflichen Gymnasien 

 

am Donnerstag, 5. Dezember 2024 um 18:30 Uhr  
jeweils an den folgenden Schulen: 

  

 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages der jeweiligen Schulen. 
 

Berufliches Schulzentrum Hechingen 

Johannesstr. 4-6   www.wgs-albstadt.de 

Jakob-Beutter-Str. 15  www.gsz-zak.de

Schloßackerstr. 82            www.bsz-hechingen.de 

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienste der Röm.-kath. Kirchengemeinde  
Burladingen-Jungingen
Über die Homepage www.kath-burladingen.de finden Sie alle 
aktuellen Informationen zu unseren Gottesdiensten. Auch gege-
benenfalls kurzfristig notwendige Änderungen werden dort zeit-
nah bekannt gegeben.

1. Adventssonntag / Mt 9, 27-31

Freitag, 06. Dezember - Hl. Nikolaus von Myra
08.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Laudes

2. Adventssonntag / Lk 3, 1–6

Samstag, 07. Dezember - Hl. Ambrosius
18.30 Uhr Hausen i.K. St. Nikolaus: Eucharistiefeier zum Patro-
zinium
18.30 Uhr Schlatt St. Dionysius: Eucharistiefeier Gedenken für 
die Verstorbenen Mitarbeiter der Firma Zanger und für Franz 
Konrad

Sonntag, 08. Dezember - HOCHFEST DER OHNE  
ERBSÜNDE EMPFANGENEN GOTTESMUTTER MARIA
10.00 Uhr Hechingen St. Jakobus: Eucharistiefeier Gedenken 
für Ludwina Hentsch und Irmgard Knoll
10.00 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier Gedenken für 
Helga Höhnle
13.00 Uhr Burladingen St. Fidelis: Gottesdienst der Syrischen 
Gemeinde
18.00 Uhr Schlatt St. Dionysius: Gottesdienst in der Friedhof-
skirche. „Lebendiger Adventskalender“
18.30 Uhr Jungingen St. Silvester: Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Dezember - Hl. Damasus I.
06.00 Uhr Jungingen St. Silvester: Wort-Gottes-Feier
09.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Gottesdienst - zwischen 
Markt und Café.
17.00 Uhr Jungingen St. Silvester: Schülergottesdienst der 
Grundschule Jungingen
18.00 Uhr Burladingen St. Fidelis: Gottesdienst „LichtBlicke“ - 
Impulse zum Advent

Donnerstag, 12. Dezember - Gedenktag Unserer Lieben 
Frau von Guadalupe
18.30 Uhr Beuren St. Johannes d. Täufer: Eucharistiefeier

Freitag, 13. Dezember - Hl. Odilia / Hl. Luzia
08.30 Uhr Hechingen St. Jakobus: Laudes
13.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Trauerfeier für Alois Sebastian 
Stauss

3. Adventssonntag / Lk 3, 10–18

Samstag, 14. Dezember - Hl. Johannes vom Kreuz
16.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier der Italieni-
schen Gemeinde
18.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Eucharistiefeier Ged. für Da-
nica Marjanovic

Sonntag, 15. Dezember
10.00 Uhr Killer Mater Dolorosa: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Hechingen St. Jakobus: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Schlatt St. Dionysius: Eucharistiefeier Gedenken für 
Familie Bulach
11.30 Uhr Killer Mater Dolorosa: Tauffeier von Sophia Gabriele 
und Maximilian Wolfgang Hodler
11.30 Uhr Burladingen St. Fidelis: Tauffeier von Lia Künst
18.30 Uhr Jungingen St. Silvester: Eucharistiefeier
Jedes Jahr im Advent, laden die Glocken der christlichen Kir-
chen in Baden-Württemberg, am Abend des 9. Dezember 2024 
um 19.30 Uhr wieder zum Ökumenischen Hausgebet im Ad-
vent ein. Sich innerhalb der Familie, zusammen mit Nachbarn, 
in Freundeskreisen und Gemeindegruppen im gemeinsamen 
Gebet auf das kommende Weihnachtsfest vorzubereiten. Die 
Gebetshefte liegen in den Kirchen zum Mitnehmen aus.

SE Burladingen-Jungingen
Pfarrbüro der Röm.-kath. Kirchengemeinde Burladingen-
Jungingen:
Öffnungszeiten:
Montag: 9:30-11:30 Uhr
Mittwoch: 16-18 Uhr
Donnerstag: 9:30-11:30 Uhr
Mails und Telefonate werden weiterhin in Hechingen entgegen-
genommen und bearbeitet.

Mitarbeitervertretung der Röm.-kath. Kirchengemeinden
Burladingen-Jungingen
Empfingen – Dießener Tal
Eyachtal – Haigerloch. St. Anna
Hechingen St. Luzius
An alle Eltern der kath. Kindergärten und alle Besucher der 
Pfarrämter.

Mitarbeiterversammlung am 11.12.2024
Liebe Eltern,
am Mittwoch, den 11.12.2024 findet die Mitarbeiterversamm-
lung aller Beschäftigten der Röm.-kath. Kirchengemeinden 
Burladingen-Jungingen, Empfingen – Dießener Tal, Eyachtal-
Haigerloch St. Anna und Hechingen St. Luzius statt.
Deshalb müssen die Einrichtungen an diesem Tag NACHMIT-
TAGS geschlossen bleiben.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Renate Moll
Vorsitzende der MAVen Burladingen – Jungingen, Empfingen 
– Dießener Tal. Eyachtal – Haigerloch St. Anna, Hechingen St. 
Luzius.
In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten erreichen 
Sie Herrn Pfarrer Greulich unter der Rufnummer 
0176/111 293 68.
Die Verwaltung befindet sich aktuell im strukturellen Umbau.
Ihre Ansprechpartner für den Verwaltungsbereich sind in He-
chingen zu finden.
Kontaktdaten:
Römisch-katholische Kirchengemeinde Hechingen St. Luzius
Kirchplatz 6, 72379 Hechingen
Telefon: 07471/9363-33
per Mail und Telefon erreichen Sie uns weiterhin über die be-
kannten Kanäle.
Das pastorale Team ist nach wie vor vor Ort und wie bisher 
für Sie erreichbar:
Kooperator Pfr. Joachim Greulich - Tel.: 017611129368 / 
greulich@kath-burladingen.de
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Pastoralreferentin Stephanie Hoch - Telefon: 07475 9151474 / 
hoch@kath-hechingen.de
Diakon Ralf Rötzel – Telefon 07475 9151472 / 
ralf.roetzel@kath-burladingen.de
Leiter der Seelsorgeeinheit Dekan Michael Knaus - Telefon: 
07471 9363-23 / michael.knaus@kath-burladingen.de

Rosenkranzgebet
In Hechingen-Schlatt findet jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonntag um 18.00 Uhr das Rosenkranzgebet statt. Herzliche 
Einladung.

Evangelische Kirchengemeinde

Liebe Leserin, lieber Leser,
sie zittert am ganzen Leib, obwohl er doch gesagt hat: „Fürchte 
dich nicht!“ Aber wie soll man das so schnell abstellen, das mit 
der Furcht? So schnell wie er gekommen ist, ist er auch schon 
wieder verschwunden. Jetzt ist sie wieder allein. Kniet auf dem 
Boden. Vor sich die schwere steinerne Mühle. Gerade noch hat 
sie Mehl gemahlen für das Abendbrot. Sie hat nebenher ein Lied 
gesummt. Die Musikanten sollen es bei der Hochzeit spielen. 
Dann wenn Josef und sie endlich heiraten. Maria starrt die Müh-
le vor sich an. Sieht das feine, zarte Mehl. Ein kurzer Moment 
war da keine Furcht, nur die Gewissheit: Es stimmt! Es muss so 
sein. Sein Wille geschehe. Die junge Frau, fast noch ein Kind, 
starrt auf die schweren Mahlsteine, die unermüdlich die Körner 
zermahlen, wenn sie den oberen Mahlstein dreht. Hochzeit? 
Was wird Josef sagen? Nie wird sie ihm erklären können, was 
geschehen ist. Keiner wird ihr glauben, auch er nicht. Oder viel-
leicht doch? Sie kann es ja selbst kaum fassen, das mit dem 
Engel, der Botschaft und dem Kind von Gott.
Sie klopft das Mehl von den Händen. Erhebt sich. Sie kann jetzt 
nicht weitermachen wie zuvor. Ihre Knie zittern, als sie in den 
kleinen Hof hinausgeht. Draußen hält sie kurz inne. Atmet tief 
durch. Streckt sich. Erhebt den Kopf und blickt zum Himmel. 
Wie gut das tut. Sie spürt, wie lange sie bei der Arbeit gekrümmt 
über der Mühle gekauert ist. Aber jetzt ist alles anders. Die 
Furcht ist noch nicht ganz verschwunden. Wird es vielleicht nie. 
Sein Wille geschehe, nicht ihrer. Loslassen heißt auch, sich mit 
Ehrfurcht führen lassen, von dem, der da kommt. Und auf sein 
Kommen muss sie sich jetzt vorbereiten. Er hat Großes mit ihr 
vor. Der Erlöser kommt und sie soll ihn zur Welt bringen.
Aber wie bereitet man sich darauf vor?
Maria geht in den kleinen Raum mit dem Webstuhl auf der an-
deren Seite des Hofes. Den Stoff für ihr Hochzeitskleid hat sie 
gestern fertig gewebt. Sie beginnt neue Fäden einzuspannen. 
Knotet die schweren Gewichte fest. Wickelt Faden auf das Web-
schiffchen. Beginnt das Schiffchen hin und her zu schieben.
Das Zittern hat aufgehört. Ihre Hände führen die Bewegungen 
mit der gewohnten Leichtigkeit aus. Sie weiß nicht, wo Gott sie 
hinführen wird. Sie weiß nicht, ob Josef ihr glauben wird. Sie 
weiß nur, ihren Teil wird sie dazu beitragen. So gut sie weiß und 
kann. Sicher wird das Baby Windeln brauchen, wenn es auf der 
Welt ist. Windeln, die sie jetzt webt. Sie wird das Kind in die 
Tücher einwickeln, so wie alle Mütter es tun. Das kann sie jetzt 
tun. Einen Faden nach dem anderen webt Maria zum Stoff des 
Windeltuchs hinzu. Sie bereitet sich vor, auf den, der da kommt.
Ich wünsche Ihnen jetzt im Advent gute Vorbereitungen auf das 
Weihnachtsfest und auf das Kommen dessen, der da kommt.
Ihre Pfarrerin Friederike Heinzmann
Wegweiser der Woche

Freitag, 06. Dezember
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, 
Offener Bibelabend der Süddeutschen Gemeinschaft

Sonntag, 08. Dezember, 2. Advent
09.00 Uhr Gemeindehaus Jungingen, 
Gottesdienst (Pfarrerin i.R. Hornäcker)
10.00 Uhr Johanneskirche Hechingen, 
Gottesdienst (Pfarrerin i.R. Hornäcker)
10.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Kinderkirche

Montag, 09. Dezember
14.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Treffpunkt Kreativ „stri-
cken, häkeln, Kaffee trinken, geselliges Beisammensein“
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, 
Posaunenchorprobe

Mittwoch, 11. Dezember
16.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, 
Konfirmandenunterricht (Gruppe Pfarrer Steiner)
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, 
Kirchengemeinderatssitzung

Freitag, 13. Dezember
17.00 Uhr St. Antoniuskirche Sickingen, Lieder und Besinn-
liches zum Advent für Groß und Klein mit dem ökumen. Kin-
derkirchteam Sickingen
19.30 Uhr Gemeindehaus Hechingen, 
Offener Bibelabend der Süddeutschen Gemeinschaft

Sonntag, 15. Dezember, 3. Advent
10.00 Uhr Johanneskirche Hechingen, 
Gottesdienst mit Taufen (Pfarrer Steiner)
10.00 Uhr Gemeindehaus Hechingen, Kinderkirche

Vereinsmitteilungen

IGNUK e.V.

IGNUK Weihnachtsmarkt 2024 mit Christbaumverkauf
Termin: Samstag, 7. Dezember 2024 von 10.00 – 16.00 Uhr
Wo: Im alten Bauhof, Hinter Höfen
Tradition und Brauchtum sind nicht nur unsere Wurzeln, sondern 
auch die Pfeiler für Gemeinschaft und Zusammenhalt (Thomas 
Wolf).
In diesem Sinne möchten wir die Tradition unseres kleinen IG-
NUK-Weihnachtsmarktes auch dieses Jahr pflegen und laden 
euch alle herzlich dazu ein!
Es gibt wieder Christbäume zu kaufen, vorwiegend Nordmann-
tannen aus heimischem Anbau, und bei Bedarf bringen wir dei-
nen Christbaum innerhalb Jungingen direkt zu dir nach Hause.
Fleißige IGNUK-Hände versorgen alle Besucher mit Roten vom 
Grill, Glühwein, Punsch, Kaffee, süßen Waffeln und vielem mehr.
Aus unserer IGNUK-Manufaktur gibt es Weihnachtsgebäck, 
Rumtöpfle, Likör, Holzsterne, Holzschneemänner. Neu im Pro-
gramm sind die IGNUK-Holzeulen und weitere Dekoartikel.
Der gesamte Erlös kommt unserer heimischen Natur in und um 
Jungingen zugute!
Auf euren Besuch freuen sich die Naturfreunde der IGNUK

Musikverein "Eintracht"
Jungingen e.V.

Freitag, 06.12.2024:
20.00 Uhr Probe Gesamtorchester

Jahreskonzert
Wir laden Sie herzlich zu unserem Jahreskonzert, am 8.12.24, 
in der Turn- und Festhalle Jungingen ein. Einlass ist um 15.30 
Uhr, Beginn um 16.00 Uhr. Auch dieses Jahr erwartet Sie eine 
abwechslungsreiche Auswahl an Stücken, die für jeden Ge-
schmack etwas bereithält. Freuen Sie sich auf unseren neuen 
Dirigenten Hilger Huntgeburth, der den MV Jungingen seit Juli 
leitet, und werfen Sie einen ersten Blick auf unsere neuen Uni-
formen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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